An die KK										Ort, Datum	








KVNR  ........., Versicherter: .................................................................


Vers.-Nr.: ................................................





Sehr geehrte Damen und Herren,





Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom (Datum des Ablehnungsschreibens), 


in welchem Sie die Versorgung von (Name) 


mit der bilanzierten Diät (Produkt) 


ablehnen und lege hiermit offiziell im Namen der/des Versicherten Widerspruch ein.





Ich kann Ihren Ausführungen, dass die Kostenübernahme nicht erfolgt, weil die enterale Ernährung nicht indiziert sei, nicht folgen.





Begründung:





Nach § 27 SGB V haben Versicherte Anspruch auf eine Krankenbehandlung, wenn „sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, Ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.” Dabei umschließt die Krankenbehandlung auch die Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, welche in §31 und §33 SGB V definiert werden.





Ein weiterer Anspruch für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung ergibt sich aus 


§ 23 SGB V, der medizinische Vorsorgeleistungen regelt. Nach diesem haben Versicherte einen Anspruch auf „ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, um eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen wird, zu beseitigen, oder die Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.





Durch Trinknahrung wird eine regelmäßige Zufuhr von Nahrung (Kcal) und Flüssigkeit gewährleistet. Dadurch wird einer Mangelernährung vorgebeugt, die unter Umständen zu Folgeerkrankungen (z.B.: höhere Infektanfälligkeit, Immunschwäche, Dekubitus, etc.) verbunden mit entsprechenden Behandlungskosten, führen kann. Folgekrankheiten und deren Behandlungskosten (z.B. Dekubitus) aufgrund von Mangelernährung können somit gesenkt werden. Laut Ernährungsbericht 1996 ist eine Mangelernährung eine wichtige Ursache für oben genannte Folgekrankheiten.





In der Änderung der Arzneimittelrichtlinien vom 25.August 2005, welche per 1. Oktober 2005 in Kraft trat, wird der Umfang der Verordnungsfähigkeit enteraler Ernährung  ausdrücklich geregelt, d.h. das Kapitel E stellt klar, unter welchen Bedingungen Trinknahrung ausnahmsweise als Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln gemäß § 31 SGB V verordnungsfähig ist.





In Absatz 15.1. wird die Verordnungsfähigkeit von Elementardiäten und Sondennahrung in medizinisch notwendigen Fällen aufgeführt, während im Absatz 15.2 klargestellt wird, dass als einzige Nahrungsquelle geeignete, d.h. gemäß Diät-VO § 14b vollständig bilanzierte Trinknahrungen explizit den im § 31 Abs. 1 Satz 2 SGB V erwähnten, in medizinisch notwendigen Fällen ausnahmsweise verordnungsfähigen Elementardiäten entsprechen.


Punkt 15.3 definiert die medizinischen notwendige Fälle. Trinknahrung ist „bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung verordnungsfähig, wenn eine Modifizierung der normalen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausreichen.“ Zudem wird klargestellt, dass sich Trinknahrung und sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausschließen, sondern „erforderlichenfalls miteinander zu kombinieren“ sind. 


Es obliegt dem behandelnden Arzt diese in 15.3. aufgeführten Maßnahmen bei der Verordnung zu überprüfen und zu veranlassen. Entsprechend entscheidet der behandelnde Arzt bei der Verordnung auch, dass die Trinknahrung im einzelnen Fall medizinisch indiziert ist.





Der tiefe BMI in Höhe von ........ des/r Versicherten/er  ist als ein sicheres Indiz für die nicht ausreichende Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung zu werten. 


Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände MDS nennt in seiner „Grundsatzstellungnahme zur Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung von älteren Menschen“ (2003) einen wünschenswerten BMI bei Personen ab 65 Jahren von 24-29. 





Ebenfalls als sicheres Indiz für eine nicht ausreichende Ernährung wird in der Grundsatzstellungnahme Gewichtsverlust aufgeführt. Anbei die vom Medizinischen Dienst der Spitzenverbände als bedeutend angesehenen Werte:





 	Bedeutende Gewichtsverluste pro Zeitraum


1-2% 	in 	1 Woche


5% 	in 	1 Monat


7,5% 	in 	3 Monaten


10% 	in 	6 Monaten


Tabelle 7 Bedeutende Gewichtsverluste


(MDS 2003, Volkert 1997)





Bei dem/der Versicherte/n  liegt ein Gewichtsverlust lt. Dokumentation von .............. kg in ...Zeitraum.... vor. 





Die Überprüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation erfolgte bei der Verordnung der Trinknahrung durch den behandelnden Arzt, der mit seinem Rezept die medizinische Notwendigkeit für die Versorgung Ihres Versicherten mit Trinknahrung festgestellt hat.





So zeigt sich, dass bei 





....Versicherter..... 


die Modifizierung der normalen Ernährung sowie sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausreichen, um eine ausreichende Ernährung sicherzustellen. In diesen Fällen ist gemäß Arzneimittelrichtlinien Kapitel E Abschnitt 15.3. Trinknahrung verordnungsfähig und indiziert.





Ich bitte Sie, Ihren Standpunkt nochmals zu überdenken.





Mit freundlichen Grüßen


